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 JA NEIN 

Beschlussfassung/ Kenntnisnahme öff. n.ö.  Vorlage bewirkt Ausgaben  X 

Gemeinderat X   Deckungsmittel sind im Haushalt    

 vollständig/teilweise bereitgestellt   

 Finanzierung im Jahr   

 Antrag auf Zustimmung zu über-/   

 außerplanmäßigen Ausgaben   

 

Beratung und Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen zu nachfolgenden 
Baugesuchen: 
 

 

1. Wohnhausneubau mit integrierter Garage, Panoramaring 34, Flst.-Nr. 9754 in 
Nussdorf 

2. Aufteilung eines Einfamilienhauses in drei Wohneinheiten, Gerokstraße 2, Flst. 
Nr. 5911/12 in Nussdorf 

3. Bauvoranfrage: Neubau einer Gewerbehalle, Robert-Bosch-Straße, Flst.-Nr. 
9671 in Nussdorf 
 
 
 
 

Kenntnisnahme von nachfolgenden Baugesuchen: 

- Neubau Lagerhalle und Bürogebäude – Änderung der Konstruktion und 
Maße, Zeppelinring 20, Flst.-Nr. 3292 in Hochdorf 

- Wohnhaus mit Garage und Carport, Panoramaring 30, Flst.-Nr. 9756 in 
Nussdorf 

 
 
 
 
 

 
Die Baugesuche können vor der Gemeinderatssitzung beim Bauamt eingesehen werden. 
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Beschlussvorlage 
 
 

Bauvorhaben: Wohnhausneubau mit integrierter Garage 
Baugrundstück: Panoramaring 34, Eberdingen,  
Flurstück Nr.: 9754 
Gemarkung: Nussdorf 
Bautagebuch Nr.: 2019/27 
Antragsart: Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren 
Rechtsgrundlage: § 30 I BauGB 
Bebauungsplan: Hinter dem Zaun III 
 
 
Befreiungen: 
 
Befreiungen nach § 31 Abs. 2 BauGB Beschlussvorschlag 

Balkon außerhalb Baufenster (1,50 m²) Zustimmung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Gegen das Bauvorhaben werden keine Einwendungen erhoben. Dem Bauantrag wird 
zugestimmt und das Einvernehmen zu den erforderlichen Befreiungen erteilt. 
 
 
 
 
Sachverhalt:  
 
Die Bauherren planen auf o.g. Grundstück den Neubau eines Wohnhauses mit integrierter 
Garage.  
 
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Hinter dem Zaun III, 1. 
Änderung“ dessen Feststetzungen größtenteils eingehalten werden. Lediglich der Balkon auf 
der nördlichen Gebäudeseite überschreitet das Baufenster um 1,50 m².  
 
Das Einvernehmen für die erforderliche Befreiung der notwendigen Überschreitung kann 
erteilt werden. 
 
 
 
Eberdingen, 14.10.2019 
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Beschlussvorlage 
 
 

Bauvorhaben: Aufteilung eines Einfamilienhauses in drei Wohneinheiten 
Baugrundstück: Gerokstraße 2 
Flurstück Nr.: 5911/12 
Gemarkung: Nussdorf 
Bautagebuch Nr.: 2019/34 
Antragsart: Bauantrag 
Rechtsgrundlage: § 30 I BauGB 
Bebauungsplan: Westlich der K 495, 1. Änderung 
 
 
 
Befreiungen: 
 
Befreiungen nach § 31 Abs. 2 BauGB Beschlussvorschlag 

Stahltreppe außerhalb des Baufensters Ablehnung  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Das Einvernehmen für die erforderliche Befreiung wird nicht erteilt. 
 
 
 
 
Sachverhalt:  
 
Der Bauherr plant die Aufteilung des bestehenden Wohnhauses in 3 Wohneinheiten sowie 
die Errichtung einer Stahltreppe auf o.g. Grundstück. 
 
Das Wohnhaus besteht derzeit aus zwei Wohneinheiten. Das Dachgeschoss soll nun als 
dritte Wohneinheit umgenutzt und umgebaut werden. Der Zugang für diese Dachgeschoss-
wohnung soll über eine außenliegende Stahlstreppe erfolgen. Die Baugrenze wird bereits 
um bis zu 4 m mit dem Wohnhaus überschritten. Dies wurde im Jahr 1980 so genehmigt, 
um das große Grundstück sinnvoll überbauen zu können. Die neu geplante Stahltreppe 
befindet sich somit auf der unüberbaubaren Grundstücksfläche, also außerhalb der 
Baugrenze. Nach Auffassung der Verwaltung fügt sich die Stahltreppe nicht in die 
Umgebungsbebauung ein. 
 
Auch das Baurechtsamt steht der Befreiung reserviert entgegen, da die Schaffung eines 
Präzidensfall befürchtet wird. Außerdem könnte das städtebauliche Bild nachhaltig 
beeinträchtigt werden.  
 
 
 
Eberdingen, 14.10.2019 
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Beschlussvorlage 
 
 

Bauvorhaben: Neubau einer Gewerbehalle 
Baugrundstück: Robert-Bosch-Straße  
Flurstück Nr.: 9671 
Gemarkung: Nussdorf 
Bautagebuch Nr.: 2019/31 
Antragsart: Bauvoranfrage 
Rechtsgrundlage: § 30 I BauGB 
Bebauungsplan: Gewerbegebiet Nussdorf 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Gegen das Bauvorhaben werden keine Einwendungen erhoben. Der Bauvoranfrage wird 
zugestimmt und das gemeindliche Einvernehmen für einen späteren Bauantrag in Aussicht 
gestellt. 
 
 
 
 
Sachverhalt:  
 
Der Bauherr plant die Errichtung einer Gewerbehalle mit Betriebsleiterwohung auf o.g. 
Grundstück. 
 
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Nussdorf“.  
Laut Bebauungsplan ist eine Wohnnutzung hier nicht zulässig. In der näheren Umgebung 
wurde bereits im Jahr 1987 einem Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit 
untergeordneter Gewerbenutzung (Fahrschul-Unterrichtsraum) zugestimmt und genehmigt.  
 
Da es sich bei diesem Bauvorhaben überwiegend um gewerbliche Nutzung mit 
untergeordneter Wohnnutzung handelt sollte aus Sicht der Verwaltung das Einvernehmen 
für einen späteren Bauantrag in Aussicht gestellt werden.  
 
 
Eberdingen, 14.10.2019 




